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Entwurf einer 7. Führerscheingesetz-Novelle; Stellungnahme 

Geschäftszahl 
Innsbruck, 

Präs.II-33/695 
15.11.2004 

 

Zu GZ. BMVIT-170.706/0002-II/ST4/2004 vom 20. Oktober 2004 

 

Zum übersandten Entwurf einer 7. Führerscheingesetz-Novelle wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Tirol lehnt das vorgesehene Vormerksystem als Maßnahme gegen Wiederholungstäter ab, weil es zum 
einen keine wesentliche Anhebung der Verkehrssicherheit erwarten lässt und zum anderen die Vollzie-
hung der gegenständlichen Bestimmungen mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden sein 
wird, der in keinem Verhältnis zum angestrebten Nutzen des Systems steht. 

In der Praxis wird davon auszugehen sein, dass es nur in äußerst seltenen Fällen zu einem Führerschein-
entzug kommen wird. Vielmehr werden die Verfahren schon bei der Anordnung von besonderen Maßnah-
men (Nachschulungen), von denen lediglich bestimmte Institutionen finanziell profitieren werden, enden, 
da wegen des Ablaufes der zweijährigen Frist die erste Vormerkung wieder getilgt sein wird. Weiters lässt 
die Einführung des Vormerksystems eine erhebliche Zunahme an (kostenintensiven) Rechtsmittelverfah-
ren vor den Unabhängigen Verwaltungssenaten in den Ländern erwarten. 

Der vom Vormerksystem zu erwartende tatsächliche Nutzen rechtfertigt aber in Zeiten der Einsparungen 
und des Abbaues von Personal in der öffentlichen Verwaltung den erheblichen Mehraufwand nicht. 

25 Ausfertigungen sowie eine elektronische Fassung dieser Stellungnahme werden unter einem der Par-
lamentsdirektion zugeleitet. 

 

Für die Landesregierung: 

 

 

Dr. Liener 
Landesamtsdirektor 
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Fehler! Unbekanntes Schalterargument. 
 

Abschriftlich 

An die 
Abteilungen 

Verkehr zu Zl. IIb2-3-8-2/288 vom 15. Nov. 2004 
Finanzen 

 

im Hause 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme übersandt. 
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